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Die Reform des Unterhaltsrechts 2008 
Gegenüberstellung der Gesetzesänderungen – materielles Recht 
 
 
Fassung bis 31. Dezember 2007 
 

 
Fassung ab 01. Januar 2008 
 

 
 
§ 1361 BGB - Unterhalt bei Getrenntleben 

 
(1) Leben die Ehegatten getrennt, so kann ein Ehegatte von dem 
anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und 
Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt 
verlangen; für Aufwendungen infolge eines Körper oder Gesundheits-
schadens gilt § 1610a. Ist zwischen den getrennt lebenden Ehegatten 
ein Scheidungsverfahren rechtshängig, so gehören zum Unterhalt vom 
Eintritt der Rechtshängigkeit an auch die Kosten einer angemessenen 
Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbs-
fähigkeit. 
 
(2) Der nicht erwerbstätige Ehegatte kann nur dann darauf verwiesen 
werden, seinen Unterhalt durch eine Erwerbstätigkeit selbst zu verdie-
nen, wenn dies von ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen, 
insbesondere wegen einer früheren Erwerbstätigkeit unter Berücksich-
tigung der Dauer der Ehe, und nach den wirtschaftlichen Verhältnissen 
beider Ehegatten erwartet werden kann. 
 
(3) Die Vorschrift des § 1579 Nummern 2 bis 7 über die Herabsetzung 
des Unterhaltsanspruchs aus Billigkeitsgründen ist entsprechend 
anzuwenden. 
 
(4) Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewäh-
ren. Die Rente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete 
schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im 
Laufe des Monats stirbt. § 1360a Abs. 3, 4 und die §§ 1360b, 1605 sind 
entsprechend anzuwenden. 
 

 
 
§ 1361 BGB - Unterhalt bei Getrenntleben 

 
(1) Leben die Ehegatten getrennt, so kann ein Ehegatte von dem 
anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und 
Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt 
verlangen; für Aufwendungen infolge eines Körper oder Gesundheits-
schadens gilt § 1610a. Ist zwischen den getrennt lebenden Ehegatten 
ein Scheidungsverfahren rechtshängig, so gehören zum Unterhalt vom 
Eintritt der Rechtshängigkeit an auch die Kosten einer angemessenen 
Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbs-
fähigkeit. 
 
(2) Der nicht erwerbstätige Ehegatte kann nur dann darauf verwiesen 
werden, seinen Unterhalt durch eine Erwerbstätigkeit selbst zu verdie-
nen, wenn dies von ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen, 
insbesondere wegen einer früheren Erwerbstätigkeit unter Berücksich-
tigung der Dauer der Ehe, und nach den wirtschaftlichen Verhältnissen 
beider Ehegatten erwartet werden kann. 
 
(3) Die Vorschrift des § 1579 Nummern 2 bis 8 über die Beschränkung 
oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
(4) Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewäh-
ren. Die Rente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete  
schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im 
Laufe des Monats stirbt. § 1360a Abs. 3, 4 und die §§ 1360b, 1605 sind 
entsprechend anzuwenden 
 

 
 
§ 1569 BGB - Abschließende Regelung 
 
Kann ein Ehegatte nach der Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt 
sorgen, so hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf 
Unterhalt nach den folgenden Vorschriften. 
 

 
 
§ 1569 BGB - Grundsatz der Eigenverantwortung 
 
Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst für seinen 
Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu außerstande, hat er gegen den ande-
ren Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach den folgenden 
Vorschriften. 
 

 
 
§ 1570 BGB - Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes 
 
Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, 
solange und soweit von ihm wegen der Pflege oder Erziehung eines 
gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden 
kann. 

 
 
§ 1570 BGB - Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes 
 
(1) Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen wegen der 
Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes für mindes-
tens drei Jahre nach der Geburt Unterhalt verlangen. Die Dauer des 
Unterhaltsanspruchs verlängert sich, solange und soweit dies der 
Billigkeit entspricht. Dabei sind die Belange des Kindes und die 
bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichti-
gen. 
 
(2) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich darüber 
hinaus, wenn dies unter Berücksichtigung der Gestaltung von 
Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer 
der Ehe der Billigkeit entspricht. 
 

 
 
§ 1573 BGB - Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufsto-
ckungsunterhalt 
 
(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach 
den §§ 1570 bis 1572 hat, kann er gleichwohl Unterhalt verlangen,  
solange und soweit er nach der Scheidung keine angemessene Er-
werbstätigkeit zu finden vermag. 
 
(2) Reichen die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit 
zum vollen Unterhalt (§ 1578) nicht aus, kann er, soweit er nicht bereits 
einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Einkünften und dem vollen Unterhalt 
verlangen.  
 
 
 

 
 
§ 1573 BGB - Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufsto-
ckungsunterhalt 
 
(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach 
den §§ 1570 bis 1572 hat, kann er gleichwohl Unterhalt verlangen, 
solange und soweit er nach der Scheidung keine angemessene Er-
werbstätigkeit zu finden vermag. 
 
(2) Reichen die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit 
zum vollen Unterhalt (§ 1578) nicht aus, kann er, soweit er nicht bereits 
einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Einkünften und dem vollen Unterhalt 
verlangen. 
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(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den §§ 
1570 bis 1572, 1575 zu gewähren war, die Voraussetzungen dieser 
Vorschriften aber entfallen sind. 
 
(4) Der geschiedene Ehegatte kann auch dann Unterhalt verlangen, 
wenn die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfal-
len, weil es ihm trotz seiner Bemühungen nicht gelungen war, den 
Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit nach der Scheidung nachhaltig zu 
sichern. War es ihm gelungen, den Unterhalt teilweise nachhaltig zu 
sichern, so kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem nachhaltig 
gesicherten und dem vollen Unterhalt verlangen. 
 
(5) Die Unterhaltsansprüche nach Abs. 1 bis 4 können zeitlich begrenzt 
werden, soweit insbesondere unter Berücksichtigung der Dauer der 
Ehe sowie der Gestaltung der Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit 
ein zeitlich unbegrenzter Unterhaltsanspruch unbillig wäre; dies gilt in 
der Regel nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht nur vorüberge-
hend ein gemeinschaftliches Kind allein oder überwiegend betreut hat 
oder betreut. Die Zeit der Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich. 
 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den §§ 
1570 bis 1572, 1575 zu gewähren war, die Voraussetzungen dieser 
Vorschriften aber entfallen sind. 
 
(4) Der geschiedene Ehegatte kann auch dann Unterhalt verlangen, 
wenn die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfal-
len, weil es ihm trotz seiner Bemühungen nicht gelungen war, den 
Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit nach der Scheidung nachhaltig zu 
sichern. War es ihm gelungen, den Unterhalt teilweise nachhaltig zu 
sichern, so kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem nachhaltig 
gesicherten und dem vollen Unterhalt verlangen. 
 
(5) – aufgehoben - 

 
 
§ 1574 BGB - Angemessene Erwerbstätigkeit 
 
(1) Der geschiedene Ehegatte braucht nur eine ihm angemessene 
Erwerbstätigkeit auszuüben. 
 
(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den  
Fähigkeiten, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des 
geschiedenen Ehegatten sowie den ehelichen Lebensverhältnissen 
entspricht; bei den ehelichen Lebensverhältnissen sind die Dauer der 
Ehe und die Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen 
Kindes zu berücksichtigen. 
 
 
(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit 
erforderlich ist, obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, 
fortbilden oder umschulen zu lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss 
der Ausbildung zu erwarten ist. 
 

 
 
§ 1574 BGB - Angemessene Erwerbstätigkeit 
 
(1) Dem geschiedenen Ehegatten obliegt es, eine angemessene 

Erwerbstätigkeit auszuüben. 
 
(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den 
Fähigkeiten, einer früheren Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und 
dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten entspricht, 
soweit eine solche Tätigkeit nicht nach den ehelichen Lebensver-
hältnissen unbillig wäre. Bei den ehelichen Lebensverhältnissen sind 
insbesondere die Dauer der Ehe sowie die Dauer der Pflege oder 
Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen. 
 
(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit 
erforderlich ist, obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, 
fortbilden oder umschulen zu lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss 
der Ausbildung zu erwarten ist. 
 

 
 
§ 1577 – Bedürftigkeit 
 
(1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach den §§ 1570 
bis 1573, 1575 und 1576 nicht verlangen, solange und soweit er sich 
aus seinen Einkünften und seinem Vermögen selbst unterhalten kann.  
 
(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den 
vollen Unterhalt (§ 1578) leistet. Einkünfte, die den vollen Unterhalt 
übersteigen, sind insoweit anzurechnen, als dies unter Berücksichti-
gung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit 
entspricht. 
 
(3) Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu ver-
werten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichti-
gung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre. 
 
(4) War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unter-
halt des Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert sein 
würde, fällt das Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch 
auf Unterhalt. Dies gilt nicht, wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls 
von dem Ehegatten wegen der Pflege oder Erziehung eines gemein-
schaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. 
 

 
 
§ 1577 – Bedürftigkeit 
 
(1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach den §§ 1570 
bis 1573, 1575 und 1576 nicht verlangen, solange und soweit er sich 
aus seinen Einkünften und seinem Vermögen selbst unterhalten kann. 
 
(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den 
vollen Unterhalt (§§ 1578 und 1578b) leistet. Einkünfte, die den vollen 

Unterhalt übersteigen, sind insoweit anzurechnen, als dies unter Be-
rücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Billigkeit entspricht. 
 
(3) Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu ver-
werten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichti-
gung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre. 
 
(4) War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unter-
halt des Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert sein 
würde, fällt das Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch 
auf Unterhalt. Dies gilt nicht, wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls 
von dem Ehegatten wegen der Pflege oder Erziehung eines gemein-
schaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. 
 

 
 
§ 1578 BGB - Maß des Unterhalts 
 
(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen Lebens-
verhältnissen. Die Bemessung des Unterhaltsanspruchs nach den 
ehelichen Lebensverhältnissen kann zeitlich begrenzt und danach auf 
den angemessenen Lebensbedarf abgestellt werden, soweit insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe sowie der Gestaltung  
von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit eine zeitlich unbegrenzte 
Bemessung nach Satz 1 unbillig wäre; dies gilt in der Regel nicht, wenn 
der Unterhaltsberechtigte nicht nur vorübergehend ein gemeinschaftli-
ches Kind allein oder überwiegend betreut hat oder betreut. Die Zeit der 
Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich. Der Unterhalt umfasst den 
gesamten Lebensbedarf. 
 
(2) Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer angemessenen 
Versicherung für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit 
sowie die Kosten einer Schul- oder Berufsausbildung, einer Fortbildung 
oder einer Umschulung nach den §§ 1574, 1575. 
 
(3) Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach den 
§§ 1570 bis 1573 oder § 1576, so gehören zum Lebensbedarf auch die 
Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie 
der verminderten Erwerbsfähigkeit. 
 

 
 
§ 1578 BGB - Maß des Unterhalts 
 
(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen Lebens-
verhältnissen.  
 
- Abs. 1 S. 2 und 3 aufgehoben - 
 
 
 
 
 
Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf. 
 
 
(2) Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer angemessenen 
Versicherung für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit 
sowie die Kosten einer Schul- oder Berufsausbildung, einer Fortbildung 
oder einer Umschulung nach den §§ 1574, 1575. 
 
(3) Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach den 
§§ 1570 bis 1573 oder § 1576, so gehören zum Lebensbedarf auch die 
Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie 
der verminderten Erwerbsfähigkeit.  
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§ 1578b BGB - Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unter-
halts wegen Unbilligkeit 
 
(1) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist auf 
den angemessenen Lebensbedarf herabzusetzen, wenn eine an 
den ehelichen Lebensverhältnissen orientierte Bemessung des 
Unterhaltsanspruchs auch unter Wahrung der Belange eines dem 
Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemein-
schaftlichen Kindes unbillig wäre. Dabei ist insbesondere zu 
berücksichtigen, inwieweit durch die Ehe Nachteile im Hinblick auf 
die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen Unterhalt zu 
sorgen. Solche Nachteile können sich vor allem aus der Dauer der 
Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes, aus der 
Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während 
der Ehe sowie aus der Dauer der Ehe ergeben. 
 
(2) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist zeit-
lich zu begrenzen, wenn ein zeitlich unbegrenzter Unterhaltsans-
pruch auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten 
zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes 
unbillig wäre. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhaltsans-
pruchs können miteinander verbunden werden. 
 

 
 
§ 1579 BGB - Beschränkung oder Wegfall der Verpflichtung  

 
 
Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu 
begrenzen, soweit die Inanspruchnahme des Verpflichteten auch unter 
Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erzie-
hung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes grob unbillig wäre, weil 
 
1. die Ehe von kurzer Dauer war; der Ehedauer steht die Zeit gleich, in 
welcher der Berechtigte wegen der Pflege oder Erziehung eines ge-
meinschaftlichen Kindes nach § 1570 Unterhalt verlangen konnte, 
 
 
 
2. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vor-
sätzlichen Vergehens gegen den Verpflichteten oder einen nahen 
Angehörigen des Verpflichteten schuldig gemacht hat, 
 
3. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat, 
 
4. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des 
Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat, 
 
5. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pflicht, 
zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat, 
 
6. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei 
ihm liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt oder 
 
7. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den 
Nummern 1 bis 6 aufgeführten Gründe. 
 

 
 
§ 1579 BGB - Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen 
grober Unbilligkeit 
 
Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu 
begrenzen, soweit die Inanspruchnahme des Verpflichteten auch unter 
Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erzie-
hung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes grob unbillig wäre, weil 
 
1. die Ehe von kurzer Dauer war; dabei ist die Zeit zu berücksichti-
gen, in welcher der Berechtigte wegen der Pflege oder Erziehung eines 
gemeinschaftlichen Kindes nach § 1570 Unterhalt verlangen kann, 

 
2. der Berechtigte in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt, 
 
3. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vor-
sätzlichen Vergehens gegen den Verpflichteten oder einen nahen 
Angehörigen des Verpflichteten schuldig gemacht hat, 
 
4. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat, 
 
5. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des 
Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat, 
 
6. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pflicht, 

zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat, 
 
7. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei 
ihm liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt oder 
 
8. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den 
Nummern 1 bis 7 aufgeführten Gründe. 
 

 
 
§ 1582 BGB - Rangverhältnisse mehrerer Unterhaltsbedürftiger 
 
 
(1) Bei Ermittlung des Unterhalts des geschiedenen Ehegatten geht im 
Falle des § 1581 der geschiedene Ehegatte einem neuen Ehegatten 
vor, wenn dieser nicht bei entsprechender Anwendung der §§ 1569 bis 
1574, § 1576 und des § 1577 Abs. 1 unterhaltsberechtigt wäre. Hätte 
der neue Ehegatte nach diesen Vorschriften einen Unterhaltsanspruch, 
geht ihm der geschiedene Ehegatte gleichwohl vor, wenn er nach § 
1570 oder nach § 1576 unterhaltsberechtigt ist oder die Ehe mit dem 
geschiedenen Ehegatten von langer Dauer war. Der Ehedauer steht die 
Zeit gleich, in der ein Ehegatte wegen der Pflege oder Erziehung eines 
gemeinschaftlichen Kindes nach § 1570 unterhaltsberechtigt war. 
 
(2) § 1609 bleibt im Übrigen unberührt. 
 

 
 
§ 1582 BGB - Rang des geschiedenen Ehegatten bei mehreren 
Unterhaltsberechtigten 
 
Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden, richtet sich der 
Rang des geschiedenen Ehegatten nach § 1609. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Abs. 2 aufgehoben - 
 

 
 
§ 1585b BGB - Unterhalt für die Vergangenheit 
 
(1) Wegen eines Sonderbedarfs (§ 1613 Abs. 2) kann der Berechtigte 
Unterhalt für die Vergangenheit verlangen. 
 
(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit Erfüllung 
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung erst von der Zeit an fordern, 
in der der Unterhaltspflichtige in Verzug gekommen oder der Unter-
haltsanspruch rechtshängig geworden ist. 
 
 
 
 

 
 
§ 1585b BGB - Unterhalt für die Vergangenheit 
 
(1) Wegen eines Sonderbedarfs (§ 1613 Abs. 2) kann der Berechtigte 
Unterhalt für die Vergangenheit verlangen. 
 
(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit Erfüllung 
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur entsprechend § 1613 
Abs. 1 fordern. 
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(3) Für eine mehr als ein Jahr vor der Rechtshängigkeit liegende Zeit 
kann Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur verlangt 
werden, wenn anzunehmen ist, dass der Verpflichtete sich der Leistung 
absichtlich entzogen hat. 
 

(3) Für eine mehr als ein Jahr vor der Rechtshängigkeit liegende Zeit 
kann Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur verlangt 
werden, wenn anzunehmen ist, dass der Verpflichtete sich der Leistung 
absichtlich entzogen hat. 
 

 
 
§ 1585c BGB - Vereinbarungen über den Unterhalt 
 
Die Ehegatten können über die Unterhaltspflicht für die Zeit nach der 
Scheidung Vereinbarungen treffen. 
 

 
 
§ 1585c BGB - Vereinbarungen über den Unterhalt 
 
Die Ehegatten können über die Unterhaltspflicht für die Zeit nach der 
Scheidung Vereinbarungen treffen. Eine Vereinbarung, die vor der 
Rechtskraft der Scheidung getroffen wird, bedarf der notariellen 
Beurkundung. § 127a findet auch auf eine Vereinbarung Anwen-
dung, die in einem Verfahren in Ehesachen vor dem Prozessge-
richt protokolliert wird. 
 

 
 
§ 1586a BGB - Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs 
 
(1) Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe oder Lebenspart-
nerschaft ein und wird die Ehe oder Lebenspartnerschaft wieder aufge-
löst, so kann er von dem früheren Ehegatten Unterhalt nach § 1570 
verlangen, wenn er ein Kind aus der früheren Ehe zu pflegen oder zu 
erziehen hat. Ist die Pflege oder Erziehung beendet, so kann er Unter-
halt nach den §§ 1571 bis 1573, 1575 verlangen. 
 
(2) Der Ehegatte der später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten 
der früher aufgelösten Ehe. Satz 1 findet auf Lebenspartnerschaften 
entsprechende Anwendung. 
 

 
 
§ 1586a BGB - Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs 
 
(1) Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe oder Lebenspart-
nerschaft ein und wird die Ehe oder Lebenspartnerschaft wieder aufge-
löst, so kann er von dem früheren Ehegatten Unterhalt nach § 1570 
verlangen, wenn er ein Kind aus der früheren Ehe zu pflegen oder zu 
erziehen hat. 
- Abs. 1 S. 2 aufgehoben - 
 
(2) Der Ehegatte der später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten 
der früher aufgelösten Ehe. Satz 1 findet auf Lebenspartnerschaften 
entsprechende Anwendung. 
 

 
 
§ 1604 BGB - Einfluss des Güterstands 
 
Besteht zwischen Ehegatten Gütergemeinschaft, so bestimmt sich die  
Unterhaltspflicht des Mannes oder der Frau Verwandten gegenüber so, 
wie wenn das Gesamtgut dem unterhaltspflichtigen Ehegatten gehörte. 
Sind bedürftige Verwandte beider Ehegatten vorhanden, so ist der 
Unterhalt aus dem Gesamtgut so zu gewähren, wie wenn die Bedürfti-
gen zu beiden Ehegatten in dem Verwandtschaftsverhältnis ständen, 
auf dem die Unterhaltspflicht des verpflichteten Ehegatten beruht. 
 

 
 
§ 1604 BGB - Einfluss des Güterstands  
 
Lebt der Unterhaltspflichtige in Gütergemeinschaft, bestimmt sich 
seine Unterhaltspflicht Verwandten gegenüber so, als ob das 
Gesamtgut ihm gehörte. Haben beide in Gütergemeinschaft leben-
de Personen bedürftige Verwandte, ist der Unterhalt aus dem 
Gesamtgut so zu gewähren, als ob die Bedürftigen zu beiden 
Unterhaltspflichtigen in dem Verwandtschaftsverhältnis stünden, 
auf dem die Unterhaltspflicht des Verpflichteten beruht. 

 
 
§ 1609 BGB - Rangverhältnisse mehrerer Bedürftiger 
 
(1) Sind mehrere Bedürftige vorhanden und ist der Unterhaltspflichtige 
außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, so gehen die Kinder im 
Sinne des § 1603 Abs. 2 den anderen Kindern, die Kinder den übrigen 

Abkömmlingen, die Abkömmlinge den Verwandten der aufsteigenden 
Linie und unter den Verwandten der aufsteigenden Linie die näheren 
den entfernteren vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Ehegatte steht den Kindern im Sinne des § 1603 Abs. 2 gleich; 
er geht anderen Kindern und den übrigen Verwandten vor. Ist die Ehe 
geschieden oder aufgehoben, so geht der unterhaltsberechtigte 
Ehegatte den anderen Kindern im Sinne des Satzes 1 sowie den 
übrigen Verwandten des Unterhaltspflichtigen vor. 
 

 
 
§ 1609 BGB - Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter 
 
Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und ist der Unter-
haltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, gilt folgende 
Rangfolge: 

 
1. minderjährige unverheiratete Kinder und Kinder im Sinn des 
§ 1603 Abs. 2 Satz 2, 
 
2. Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsbe-
rechtigt sind oder im Fall einer Scheidung wären, sowie Ehegatten 
und geschiedene Ehegatten bei einer Ehe von langer Dauer; bei 
der Feststellung einer Ehe von langer Dauer sind auch Nachteile 
im Sinne des § 1578b Abs. 1 Satz 2 und 3 zu berücksichtigen, 
 
3. Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht unter Nummer 
2 fallen, 
 
4. Kinder, die nicht unter Nummer 1 fallen, 
 
5. Enkelkinder und weitere Abkömmlinge, 
 
6. Eltern, 
 
7. weitere Verwandte der aufsteigenden Linie; unter ihnen gehen 
die Näheren den Entfernteren vor. 
 
- Abs. 2 aufgehoben - 

 
 
§ 1612 BGB - Art der Unterhaltsgewährung 
 
(1) Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer Geldrente zu gewähren. 
Der Verpflichtete kann verlangen, dass ihm die Gewährung des Unter-
halts in anderer Art gestattet wird, wenn besondere Gründe es rechtfer-
tigen. 
 
(2) Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren, so 
können sie bestimmen, in welcher Art und für welche Zeit im Voraus der 
Unterhalt gewährt werden soll, wobei auf die Belange des Kindes die 
gebotene Rücksicht zu nehmen ist. Aus besonderen Gründen kann das 
Familiengericht auf Antrag des Kindes die Bestimmung der Eltern  

 
 
§ 1612 BGB - Art der Unterhaltsgewährung 
 
(1) Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer Geldrente zu gewähren. 
Der Verpflichtete kann verlangen, dass ihm die Gewährung des Unter-
halts in anderer Art gestattet wird, wenn besondere Gründe es rechtfer-
tigen. 
 
(2) Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren, 
können sie bestimmen, in welcher Art und für welche Zeit im Voraus der 
Unterhalt gewährt werden soll, sofern auf die Belange des Kindes die 
gebotene Rücksicht genommen wird.  
- Abs. 2 S. 2 aufgehoben - 
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ändern. Ist das Kind minderjährig, so kann ein Elternteil, dem die Sorge 
für die Person des Kindes nicht zusteht, eine Bestimmung nur für die 
Zeit treffen, in der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen ist. 
 
(3) Eine Geldrente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete 
schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im 
Laufe des Monats stirbt. 
 

Ist das Kind minderjährig, kann ein Elternteil, dem die Sorge für die 
Person des Kindes nicht zusteht, eine Bestimmung nur für die Zeit 
treffen, in der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen ist.  
 
(3) Eine Geldrente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete 
schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im 
Laufe des Monats stirbt. 
 

 
 
§ 1612a BGB - Art der Unterhaltsgewährung bei minderjährigen 
Kindern 

 
(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht 
in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als Vomhundertsatz des jeweili-
gen Regelbetrages nach der Regelbetrag-Verordnung verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Vomhundertsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen; jede 
weitere sich ergebende Dezimalstelle wird nicht berücksichtigt. Der sich 
bei der Berechnung des Unterhalts ergebende Betrag ist auf volle Euro 
aufzurunden. 
 
(3) Die Regelbeträge werden in der Regelbetrag-Verordnung nach dem 
Alter des Kindes für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebens-
jahres (erste Altersstufe), die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des 
zwölften Lebensjahres (zweite Altersstufe) und für die Zeit vom drei-
zehnten Lebensjahr an (dritte Altersstufe) festgesetzt. Der Regelbetrag 
einer höheren Altersstufe ist ab dem Beginn des Monats maßgebend, in 
dem das Kind das betreffende Lebensjahr vollendet.  
 
(4) Die Regelbeträge ändern sich entsprechend der Entwicklung des 
durchschnittlich verfügbaren Arbeitsentgelts erstmals zum 1. Juli 1999 
und danach zum 1. Juli jeden zweiten Jahres. Die neuen Regelbeträge 
ergeben sich, indem die zuletzt geltenden Regelbeträge mit den Fakto-
ren aus den jeweils zwei der Veränderung vorausgegangenen Kalen-
derjahren für die Entwicklung 
 
1. der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer und 
 
2. der Belastung bei Arbeitsentgelten vervielfältigt werden;  
 
das Ergebnis ist auf volle Euro aufzurunden. Das Bundesministerium 
der Justiz hat die Regelbetrag-Verordnung durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, rechtzeitig anzupas-
sen. 
 
(5) Die Faktoren im Sinne von Abs. 4 Satz 2 werden ermittelt, indem 
jeweils der für das Kalenderjahr, für das die Entwicklung festzustellen 
ist, maßgebende Wert durch den entsprechenden Wert für das diesem 
vorausgegangene Kalenderjahr geteilt wird. Der Berechnung sind 
 
1. für das der Veränderung vorausgegangene Kalenderjahr die dem 
Statistischen Bundesamt zu Beginn des folgenden Kalenderjahrs  
vorliegenden Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, 
 
2. für das Kalenderjahr, in dem die jeweils letzte Veränderung vorge-
nommen wurde, die vom Statistischen Bundesamt endgültig festgestell-
ten Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sowie 
 
3. im Übrigen die der Bestimmung der bisherigen Regelbeträge  zu-
grunde gelegten Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
zugrunde zu legen; sie ist auf zwei Dezimalstellen durchzuführen. 
 

 
 
§ 1612a BGB - Mindestunterhalt minderjähriger Kinder 
 
 
(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht 
in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als Prozentsatz des jeweiligen 
Mindestunterhalts verlangen. Der Mindestunterhalt richtet sich 
nach dem doppelten Freibetrag für das sächliche Existenzmini-
mum eines Kindes (Kinderfreibetrag) nach § 32 Abs. 6 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes. Er beträgt monatlich entsprechend 
dem Alter des Kindes 
 
1. für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs (erste 
Altersstufe) 87 Prozent, 
 
2. für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Le-
bensjahrs (zweite Altersstufe) 100 Prozent und 
 
3. für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 117 Pro-
zent  
 
eines Zwölftels des doppelten Kinderfreibetrages. 
 
(2) Der Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen; jede 
weitere sich ergebende Dezimalstelle wird nicht berücksichtigt. Der sich 
bei der Berechnung des Unterhalts ergebende Betrag ist auf volle Euro 
aufzurunden. 
 
(3) - Abs. 3 S. 1 aufgehoben - 

 
 
 
Der Unterhalt einer höheren Altersstufe ist ab dem Beginn des Monats 
maßgebend, in dem das Kind das betreffende Lebensjahr vollendet.  
 
 
- Abs. 4 aufgehoben - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Abs. 5 aufgehoben - 

 
 
§ 1612b BGB - Anrechnung von Kindergeld 
 
(1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Hälfte anzurechnen, 
wenn an den bar unterhaltspflichtigen Elternteil Kindergeld nicht ausge-
zahlt wird, weil ein anderer vorrangig berechtigt ist. 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 1612b BGB - Deckung des Barbedarfs durch Kindergeld 
 
(1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Deckung seines 
Barbedarfs zu verwenden:  
 
1. zur Hälfte, wenn ein Elternteil seine Unterhaltspflicht durch 
Betreuung des Kindes erfüllt (§ 1606 Abs. 3 Satz 2); 
2. in allen anderen Fällen in voller Höhe.  
 
In diesem Umfang mindert es den Barbedarf des Kindes. 
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(2) Sind beide Elternteile zum Barunterhalt verpflichtet, so erhöht sich 
der Unterhaltsanspruch gegen den das Kindergeld beziehenden Eltern-
teil um die Hälfte des auf das Kind entfallenden Kindergeldes. 
 
(3) Hat nur der barunterhaltspflichtige Elternteil Anspruch auf Kinder-
geld, wird es aber nicht an ihn ausgezahlt, ist es in voller Höhe anzu-
rechnen. 
 
(4) Ist das Kindergeld wegen Berücksichtigung eines nicht gemein-
schaftlichen Kindes erhöht, ist es im Umfang der Erhöhung nicht anzu-
rechnen. 
 
(5) Eine Anrechnung des Kindergeldes unterbleibt, soweit der Unter-
haltspflichtige außerstande ist, Unterhalt in Höhe von 135 Prozent des 
Regelbetrages nach der Regelbetrag-Verordnung zu leisten. 
 

- Abs. 2 und 3 aufgehoben - 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ist das Kindergeld wegen der Berücksichtigung eines nicht gemein-
schaftlichen Kindes erhöht, ist es im Umfang der Erhöhung nicht be-
darfsmindernd zu berücksichtigen. 
 
- Abs. 5 aufgehoben - 

 
 
§ 1615l BGB - Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater aus An-
lass der Geburt 
 
(1) Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und 
acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies 
gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder 
der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen. 
 
(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie 
infolge der Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft 
oder die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist, ist 
der Vater verpflichtet, ihr über die in Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Zeit 
hinaus Unterhalt zu gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von der Mutter 
wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit 
nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens 
vier Monate vor der Geburt; sie endet drei Jahre nach der Geburt,  
sofern es nicht insbesondere unter Berücksichtigung der Belange des 
Kindes grob unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf dieser 
Frist zu versagen. 
 
 
(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten 
sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflichtung des Vaters geht der 
Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor. Die Ehefrau und minder-
jährige unverheiratete Kinder des Vaters gehen bei Anwendung des § 
1609 der Mutter vor; die Mutter geht den übrigen Verwandten des  
Vaters vor. § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anspruch erlischt nicht 
mit dem Tod des Vaters.  
 
(4) Wenn der Vater das Kind betreut, steht ihm der Anspruch nach Abs. 
2 Satz 2 gegen die Mutter zu. In diesem Falle gilt Abs. 3 entsprechend. 
 

 
 
§ 1615l BGB - Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater aus An-
lass der Geburt 
 
(1) Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und 
acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies 
gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder 
der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen. 
 
(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie 
infolge der Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft 
oder die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist, ist 
der Vater verpflichtet, ihr über die in Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Zeit 
hinaus Unterhalt zu gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von der Mutter 
wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit 
nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens 
vier Monate vor der Geburt und besteht für mindestens drei Jahre 
nach der Geburt. Sie verlängert sich, solange und soweit dies der 
Billigkeit entspricht. Dabei sind insbesondere die Belange des 
Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung 
zu berücksichtigen.  

 
(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten 
sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflichtung des Vaters geht der 
Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor.  
- Abs. 3 S. 3 aufgehoben - 
§ 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anspruch erlischt nicht mit dem 
Tod des Vaters. 
 
 
(4) Wenn der Vater das Kind betreut, steht ihm der Anspruch nach Abs. 
2 Satz 2 gegen die Mutter zu. In diesem Falle gilt Abs. 3 entsprechend. 
 

 
 
§ 5 LPartG - Verpflichtung zum Lebenspartnerschaftsunterhalt 
 
Die Lebenspartner sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit 
ihrem Vermögen die partnerschaftliche Lebensgemeinschaft angemes-
sen zu unterhalten. § 1360 Satz 2 und die §§ 1360a und 1360b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 16 Abs. 2 gelten entsprechend. 
 

 
 
§ 5 LPartG - Verpflichtung zum Lebenspartnerschaftsunterhalt 
 
Die Lebenspartner sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit 
ihrem Vermögen die partnerschaftliche Lebensgemeinschaft angemes-
sen zu unterhalten. § 1360 Satz 2, die §§ 1360a, 1360b und 1609 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend. 
 

 
 
§ 12 LPartG - Unterhalt bei Getrenntleben 
 
Leben die Lebenspartner getrennt, so kann ein Lebenspartner von dem 
anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und 
Vermögensverhältnissen der Lebenspartner angemessenen Unterhalt 
verlangen. § 1361 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 16 Abs. 2 
gelten entsprechend. 
 

 
 
§ 12 LPartG - Unterhalt bei Getrenntleben 
 
Leben die Lebenspartner getrennt, so kann ein Lebenspartner von dem 
anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und 
Vermögensverhältnissen der Lebenspartner angemessenen Unterhalt 
verlangen. Die §§ 1361 und 1609 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gelten entsprechend. 
 

 
 
§ 16 LPartG - Nachpartnerschaftlicher Unterhalt 

 
(1) Kann ein Lebenspartner nach der Aufhebung der Lebenspartner-
schaft nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen, so hat er gegen den 
anderen Lebenspartner einen Anspruch auf Unterhalt entsprechend 
den §§ 1570 bis 1581 und 1583 bis 1586b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. 
 
(2) Bei der Ermittlung des Unterhalts des früheren Lebenspartners geht 
dieser im Falle des § 1581 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem neuen 
Lebenspartner und den übrigen Verwandten im Sinne des § 1609 Abs. 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vor; alle anderen gesetzlich Unter-
haltsberechtigten gehen dem früheren Lebenspartner vor. 
 

 
 
§ 16 LPartG - Nachpartnerschaftlicher Unterhalt 
 
Nach der Aufhebung der Lebenspartnerschaft obliegt es jedem Le-
benspartner, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu außers-
tande, hat er gegen den anderen Lebenspartner einen Anspruch auf 
Unterhalt nur entsprechend den §§ 1570 bis 1586b und 1609 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
 
- Abs. 2 aufgehoben - 
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§ 36 EGZPO – Übergangsregelungen für das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts 
 
1.  Ist über den Unterhaltsanspruch vor dem 1. Januar 2008 rechtskräftig entschieden, ein vollstreckbarer Titel errichtet oder eine Unterhalts-

vereinbarung getroffen worden, sind Umstände, die vor diesem Tag entstanden und durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts 
erheblich geworden sind, nur zu berücksichtigen, soweit eine wesentliche Änderung der Unterhaltsverpflichtung eintritt und die Änderung 

dem anderen Teil unter Berücksichtigung seines Vertrauens in die getroffene Regelung zumutbar ist. 
 
2.  Die in Nummer 1 genannten Umstände können bei der erstmaligen Änderung eines vollstreckbaren Unterhaltstitels nach dem 31. Dezember 

2007 ohne die Beschränkungen des § 323 Abs. 2 und des § 767 Abs. 2 der Zivilprozessordnung geltend gemacht werden. 
 
3.  Ist einem Kind der Unterhalt aufgrund eines vollstreckbaren Titels oder einer Unterhaltsvereinbarung als Prozentsatz des jeweiligen Regelbe-

trages nach der Regelbetrag-Verordnung zu leisten, gilt der Titel oder die Unterhaltsvereinbarung fort. An die Stelle des Regelbetrages 
tritt der Mindestunterhalt. An die Stelle des bisherigen Prozentsatzes tritt ein neuer Prozentsatz. Hierbei gilt: 

 
a)  Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Anrechnung des hälftigen oder eines Teils des hälftigen Kindergeldes vor, ergibt sich der 

neue Prozentsatz, indem dem bisher zu zahlenden Unterhaltsbetrag das hälftige Kindergeld hinzugerechnet wird und der sich so erge-
bende Betrag ins Verhältnis zu dem bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts geltenden Mindestunterhalt ge-
setzt wird; der zukünftig zu zahlende Unterhaltsbetrag ergibt sich, indem der neue Prozentsatz mit dem Mindestunterhalt vervielfältigt 
und von dem Ergebnis das hälftige Kindergeld abgezogen wird. 

 
b)  Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Hinzurechnung des hälftigen Kindergeldes vor, ergibt sich der neue Prozentsatz, indem vom 

bisher zu zahlenden Unterhaltsbetrag das hälftige Kindergeld abgezogen wird und der sich so ergebende Betrag ins Verhältnis zu dem 
bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts geltenden Mindestunterhalt gesetzt wird; der zukünftig zu zahlende 
Unterhaltsbetrag ergibt sich, indem der neue Prozentsatz mit dem Mindestunterhalt vervielfältigt und dem Ergebnis das hälftige Kinder-
geld hinzugerechnet wird. 

 
c)  Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Anrechnung des vollen Kindergeldes vor, ist Buchstabe a anzuwenden, wobei an die Stelle 

des hälftigen Kindergeldes das volle Kindergeld tritt. 
 
d) Sieht der Titel oder die Vereinbarung weder eine Anrechnung noch eine Hinzurechnung des Kindergeldes oder eines Teils des Kin-

dergeldes vor, ist Buchstabe a anzuwenden.  
 
Der sich ergebende Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen. Die Nummern 1 und 2 bleiben unberührt. 

 
4.  Der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder im Sinne des § 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs beträgt 
 

a)  für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs (erste Altersstufe) 279 Euro, 
 
b)  für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe) 322 Euro, 
 
c)  für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 365 Euro 

 
jeweils bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Mindestunterhalt nach Maßgabe des § 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den hier 
festgelegten Betrag übersteigt. 

 
5.  In einem Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 4, 5 oder 11 der Zivilprozessordnung können die in Nummer 1 genannten Umstände noch in der 

Revisionsinstanz vorgebracht werden. Das Revisionsgericht kann die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen, wenn bezüglich der 
neuen Tatsachen eine Beweisaufnahme erforderlich wird. 

 
6.  In den in Nummer 5 genannten Verfahren ist eine vor dem 1. Januar 2008 geschlossene mündliche Verhandlung auf Antrag wieder zu eröff-

nen. 
 
7. Unterhaltsleistungen, die vor dem 1. Januar 2008 fällig geworden sind oder den Unterhalt für Ehegatten betreffen, die nach dem bis zum 30. 

Juni 1977 geltenden Recht geschieden worden sind, bleiben unberührt. 

 
 
Beispiel: 
 
Der Regelfall für dynamische Unterhaltstitel ist in Nummer 3 a) erfasst. Titelumschreibungen sind nicht veranlasst. Der Zahlbetrag ändert sich 
ebenso wenig. Nur die Berechnungsbasis ist nunmehr der Mindestunterhalt und die Unterhaltsschuld wird als Prozentsatz des Mindestunterhalts 
ermittelt, wie folgendes Beispiel zeigt: 
 
Ursprünglicher Titel: 121 % des Regelbetrags,  a)  also nach Tabelle bei Stufe 1:   245 € 
  Zahlbetrag (§ 1612b Abs. 5 BGB):  196 € (Kindergeldanrechnung mit 49 €) 
 
 b)  also nach Tabelle bei Stufe 2:   297 € 
  Zahlbetrag (§ 1612b Abs. 5 BGB):  254 € (Kindergeldanrechnung mit 43 €) 
 
 c)  also nach Tabelle bei Stufe 3:   349 € 
  Zahlbetrag (§ 1612b Abs. 5 BGB):  312 € (Kindergeldanrechnung mit 37 €) 
 
 
Umrechnung: 
 
a) 196 € + 77 € = 273 €;  273 € / 279 € = 0,9785; 97,85 %* 279 € = 273 €; 273 € ./. 77 € = 196 € 
 
b) 254 € + 77 € = 331 €;  331 € / 322 € = 1,0280; 102,80 %* 322 € = 331 €; 331 € ./. 77 € = 254 € 
 
c) 312 € + 77 € = 389 €;  389 € / 365 € = 1,0658; 106,58 %* 365 € = 389 €; 389 € ./. 77 € = 312 € 
 


